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MERKBLATT - Nachlass 
Mit diesem Merkblatt möchten wir Sie über die Rückerstattungspflicht der Ergänzungsleistun-
gen (EL) sowie von kantonalen und städtischen Leistungen wie kantonale Beihilfen (BH) und 
Zuschüsse (ZU) sowie Gemeindezuschüsse (GZ) informieren. 
 
Rückerstattung bei Heimfällen 
Gemäss Randziffer 3320.04 der Wegleitung über Ergänzungsleistungen (WEL) sind lediglich 

die Tagestaxen für diejenigen Tage als Ausgaben zu berücksichtigen, die vom Heim tatsäch-

lich in Rechnung gestellt werden, höchstens jedoch bis zum Erlöschen des Anspruches.  

Bei einem Todesfall in einem Heim werden die Tagestaxen nicht mehr für den vollen Monat 

in Rechnung gestellt, was eine Anpassung der Ergänzungsleistungen während des Todes-

monat zur Folge hat.  

 
Rückerstattung aus dem Nachlass 
In einem ersten Schritt wird die Rückerstattung der Ergänzungsleistungen geprüft, in einem 

zweiten Schritt die Rückerstattung der kantonalen sowie städtischen Leistungen. 

 
Rückerstattung von Ergänzungsleistungen (EL) (Art. 16a ELG) 
Rechtmässig bezogene EL sind nach dem Tod der EL-beziehenden Person aus dem Nach-
lass zurückzuerstatten. Die Rückerstattungspflicht der Erben umfasst sowohl die jährlichen 
EL einschliesslich des Betrages für die Prämie der obligatorischen Krankenpflegeversiche-
rung (KVG) wie auch die vergüteten Krankheits- und Behinderungskosten.  
Die Rückerstattung ist nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu leisten, der den Betrag 
von CHF 40‘000.00 übersteigt. EL-Leistungen, die vor dem 1. Januar 2021 bezogen wurden, 
sind nicht rückerstattungspflichtig. Massgebend für die Höhe der Rückerstattung ist der 
Netto-Nachlass (Brutto-Nachlass abzüglich Schulden) zum Todeszeitpunkt der EL-beziehen-
den Person und bei Ehepaaren des zweitverstorbenen Ehegatten. Kosten, die erst nach dem 
Tod der EL-beziehenden Person entstehen (z.B. Todesfallkosten), bleiben unberücksichtigt. 
Um die Höhe des Nachlasses zu ermitteln, können herangezogen werden:  
- ein durch die zuständige Behörde erstelltes Inventar  
- falls kein Inventar erstellt wurde, die unterjährige Steuererklärung oder –veranlagung  
- sämtliche Kontosalden per Todestag von der EL-beziehenden Person  
 
Für den Fall, dass keine Unterlagen vorhanden sind, ist auf das Vermögen gemäss der letz-
ten EL-Berechnung abzustellen. 

 
Rückerstattung von kantonale Beihilfe und Zuschüsse (§ 19 ZLG) 
Rechtmässig bezogene Beihilfen und Zuschüsse sind nach dem Tod der EL-beziehenden 
Person aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Massgebend für die Höhe der Rückerstat-
tungspflicht sind die am Todestag vorhandenen Nachlassaktiven abzüglich den Passiven 
inkl. die Rückforderung aus Art. 16a ELG sowie die nach dem Tod in vertretbarem Umfang 
angefallenen Todesfallkosten. Sind Ehegatten, eingetragene Partnerinnen oder Partner, Kin-
der oder Eltern Erben, ist die Rückerstattung nur von demjenigen Teil des Nachlasses zu 
leisten, der den Betrag von CHF 25‘000.00 übersteigt.  



Stand 11/2021 

Sind keine Erben gemäss obenstehender Auflistung vorhanden und bleibt der Nettonachlass 
kleiner als die Summe der zu Lebzeiten bezogenen Beihilfen und Zuschüsse muss der ge-
samte Nachlass für die Rückzahlung verwendet werden.  
Zum Nachlass gehören auch die Zuwendungen zu Lebzeiten des Erblassers an spätere Er-
ben und Vermächtnisnehmer, soweit die Zuwendungen innerhalb von fünf Jahren vor dem 
Ableben erfolgten und hierfür weder eine Rechtspflicht bestand noch eine adäquate Gegen-
leistung erbracht wurde. Deckt die Hinterlassenschaft die Rückerstattungsforderung nicht, 
haften die Begünstigten für die Rückerstattung bis zur Höhe der ihnen gemachten Zuwen-
dungen.  
 
Bei Ehegatten sowie eingetragenen Partnerinnen oder Partnern entsteht eine Rückerstat-
tungspflicht erst aus dem Nachlass des Zweitverstorbenen.  
 
Die kantonalen Leistungen können unabhängig vom Zeitpunkt der Ausrichtung (auch vor 
dem 1. Januar 2021) zurückgefordert werden. 
 
Rückerstattung von Gemeindezuschüsse (§ 19 ZLG & Verordnung über die zusätzli-
chen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenbeihilfen der Stadt Dietikon) 
Rechtmässig bezogene Gemeindezuschüsse sind nach dem Tod der EL-beziehenden Per-
son aus dem Nachlass zurückzuerstatten. Massgebend für die Höhe der Rückerstattungs-
pflicht sind die am Todestag vorhandenen Nachlassaktiven abzüglich den Passiven inkl. die 
Rückforderung aus Art. 16a ELG sowie die nach dem Tod in vertretbarem Umfang angefalle-
nen Todesfallkosten. Bei den städtischen Leistungen wird auch bei direkten Erben (Ehegat-
ten, eingetragene Partnerinnen oder Partner, Kinder oder Eltern) kein Freibetrag gewährt.  
Bleibt der Nettonachlass kleiner als die Summe der zu Lebzeiten bezogenen Gemeindezu-
schüsse muss der gesamte Nachlass für die Rückzahlung verwendet werden. 
Zum Nachlass gehören auch die Zuwendungen zu Lebzeiten des Erblassers an spätere Er-
ben und Vermächtnisnehmer, soweit die Zuwendungen innerhalb von fünf Jahren vor dem 
Ableben erfolgten und hierfür weder eine Rechtspflicht bestand noch eine adäquate Gegen-
leistung erbracht wurde. Deckt die Hinterlassenschaft die Rückerstattungsforderung nicht, 
haften die Begünstigten für die Rückerstattung bis zur Höhe der ihnen gemachten Zuwen-
dungen.  
 
Bei Ehegatten sowie eingetragenen Partnerinnen oder Partnern entsteht eine Rückerstat-
tungspflicht erst aus dem Nachlass des Zweitverstorbenen.  
 
Die städtischen Leistungen können unabhängig vom Zeitpunkt der Ausrichtung (auch vor 
dem 1. Januar 2021) zurückgefordert werden. 

 


